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I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehme ns 
 
§ 1   Firma und Sitz 
1) Die Firma der Genossenschaft lautet: 
 
    Erzeugergemeinschaft 
        für Qualitätskartoffeln eG  
                  
2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in: 31634 Steimbke 
   Der Geschäftsbezirk der Genossenschaft umfasst Teil e der Land- 
   kreise Nienburg, Diepholz, Heidekreis und der Region Hannover   
 
 
§ 2  Zweck und Gegenstand 
1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des E rwerbs und  
   der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaft lichen Ge- 
   schäftsbetrieb. Dieser Zweck soll durch die Ausr ichtung der 
   Tätigkeit der Genossenschaft an den Grundsätzen des Agrarmarkt- 
   strukturgesetzes und der Agrarmarktstrukturveror dnung im Rahmen  
   ihres Unternehmensgegenstandes erreicht werden. 
 
2) Gegenstand des Unternehmens ist die Anpassung de r Erzeugung 

und des Absatzes von Qualitätskartoffeln an die Erf ordernisse des 
Marktes durch 

 
a) die Ausrichtung der Erzeugung der Mitgliedsbetri ebe auf die Ge- 
   winnung von Produkten mit nachweisbaren Qualität seigenschaften 
   auf der Grundlage der Erzeugungs- und Qualitätsr egeln im Rahmen 
   des von der Genossenschaft festgelegten Produkti onsverfahrens; 
 
b) die Beratung, Überwachung und Kontrolle der Erze ugung in den Mit- 
   gliedsbetrieben aufgrund der Erzeugungs- und Qua litätsregeln; 
 
c) die gemeinsame Vermarktung der Erzeugung im Rahm en entsprechender 
   vertraglicher Bindungen. 
 
3) Die Genossenschaft beantragt als Erzeugergemeins chaft die neue  

Anerkennung im Sinne des Agrarmarktstrukturgesetzes (AgrarMSG) und 
der neuen Agrarmarktstrukturverordnung(AgrarMSV). 

 
4) Die Genossenschaft bietet die von ihren Mitglied ern gewonnenen  
   Erzeugnisse als Eigenhändler, Kommissionär oder Vermittler zum  
   Verkauf an. 
 
5) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmi tglieder ist nicht  
   zugelassen. 
 
 
 
 
II. Mitgliedschaft 
 
§ 3  Erwerb der Mitgliedschaft  
1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 
a) natürliche Personen, 
b) Personengesellschaften, 
c) juristische Personen des privaten und öffentlich en Rechts, 
   die als Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe di e in § 2 genannten 
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   Produkte erzeugen. 
 
2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch: 
a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unb edingte Bei- 
   trittserklärung, die den Anforderungen des Genos senschaftsge- 
   setzes entspricht und 
b) Zulassung durch den Vorstand und 
c) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederl iste (§ 16  
   Abs. 2 e) einzutragen und hiervon unverzüglich z u benachrichtigen. 
 
 
§ 4   Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Kündigung (§ 5) 
b) Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6 Abs. 1) 
c) Tod (§ 7) 
d) Auflösung einer juristischen Person oder einer P ersonenge- 
   sellschaft (§ 8) 
e) Ausschluss (§ 9). 
 
 
§ 5   Kündigung 
1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedscha ft zum Schluss 
   eines Geschäftsjahres zu kündigen. 
 
2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteil en beteiligt ist, 
   ohne hierzu durch die Satzung oder eine Vereinba rung mit der Ge- 
   nossenschaft verpflichtet zu sein, kann es seine  Beteiligung mit  
   einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsant eile zum Schluss 
   eines Geschäftsjahres kündigen. 
3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden un d der 
Genossenschaft mindestens 24 Monate vor Schluss des  Geschäftsjahres 
zugehen. Sie ist erstmals zum Schluss des 3. vollen  Geschäftsjahres 
nach Beginn der Mitgliedschaft möglich. 
 
 
§ 6   Übertragung des Geschäftsguthabens  
1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des G eschäftsjahres,  
   sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertr ag auf einen  
   anderen übertragen und hierdurch aus der Genosse nschaft ohne 
   Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwer ber bereits  
   Mitglied ist oder Mitglied wird. Die Übertragung  des Geschäfts- 
   guthabens ist nur zulässig, wenn das Mitglied ge genüber der Ge- 
   nossenschaft nachweist, dass es seinen gesamten landwirtschaft- 
   lichen Betrieb auf den Erwerber übertragen hat o der die Erzeugung 
   der in § 2 genannten Produkte nachhaltig eingest ellt hat. Die 
   Übertragung des Geschäftsguthabens ist darüber h inaus nur zu- 
   lässig, wenn mit der Zuschreibung des Geschäftsg uthabens des 
   Veräußerers der Gesamtbetrag der Geschäftsanteil e, mit denen 
   der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht über- 
   schritten wird. 
2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne a us der 
   Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertrag en und damit die 

Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern. Absatz 1  gilt    
entsprechend.  

3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf de r Zustimmung des  
   Vorstands. 
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§ 7  Ausscheiden durch Tod 
1) Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus; seine Mit gliedschaft geht 
   auf den Erben über. 
2) Die Mitgliedschaft des Erben endet mit dem Schlu ss des Geschäfts- 
   jahres, in dem der Erbfall eingetreten ist (§ 77  des Genossen- 
   schaftsgesetzes). 
 
Die Mitgliedschaft des Erben endet nicht mit dem Sc hluss des 
Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist , sondern wird 
fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb erforderl ichen 
Voraussetzungen erfüllt (§ 3 Abs. 1). Wird der Erbl asser durch mehrere 
Erben beerbt, endet die Mitgliedschaft mit dem Schl uss des auf den 
Erbfall folgenden Geschäftsjahres, wenn sie nicht b is zu diesem 
Zeitpunkt einem Miterben überlassen wird. Die Überl assung ist wirksam 
mit Eintragung des Miterben in die Liste der Mitgli eder; zu diesem 
Zweck muss die Überlassung von den Miterben rechtze itig schriftlich 
dem Vorstand angezeigt werden. Der Miterbe muss zum  Zeitpunkt der 
Überlassung die vorstehenden persönlichen Vorausset zungen erfüllen 
und wirtschaftlicher Betriebsnachfolger des Erblass ers sein. 
 
 
§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder einer Personen- 
 gesellschaft 
 
Wird eine juristische Person oder eine Personengese llschaft aufgelöst 
oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlö schen wirksam 
geworden ist. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge wir d die 
Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den 
Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 
 
§ 9  Ausschluss 
 
1) Ein  Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss ei nes Ge- 
   schäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn 
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androh ung des  
   Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft  
   gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nach kommt, 
b) es unrichtige oder unvollständige Erklärungen üb er seine  
   rechtlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse a bgibt. 
c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen g egenüber der Ge- 
   nossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat oder wegen  
   Nichterfüllung einer Verbindlichkeit gerichtlich e Maßnahmen not- 
   wendig sind, 
d) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffn et 
   worden ist, 
e) sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist, 
f) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Geno ssenschaft 
   (vgl. § 3 Abs. 1) nicht vorhanden waren oder nic ht mehr  
   vorhanden sind, 
g) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genosse nschaft nicht ver- 
   einbaren lässt. 
2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. M itglieder des Vor- 
   stands oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der 
   Generalversammlung ausgeschlossen werden. 
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3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließend en Gelegenheit zu  
   geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei 
sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen  
   soll, sowie der satzungsmäßige Ausschließungsgru nd mitzuteilen. 
4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlo ssen wird, hat die 
   Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruht, sowi e den gesetzlichen 
   oder satzungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeb en. 
5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem V orstand 
unverzüglich durch eingeschriebenen Brief mitzuteil en. Von der 
Absendung des  
   Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der G eneralversammlung 
   teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder  des Aufsichtsrats  
   sein. 
6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die General versammlung den 
   Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines Mona ts seit der Absen- 
   dung des Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat ei nlegen. Die Be- 
   schwerdeentscheidung des Aufsichtsrat ist genoss enschaftsintern 
   endgültig. 
7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen  den Ausschluss den 
   ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der orden tliche Rechtsweg 
   ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Mitglied von  der Beschwerde- 
   möglichkeit gem. Abs. 6 keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
 
§ 10  Auseinandersetzung  
1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgesch iedenen Mitglied  
   und der Genossenschaft ist der festgestellte Jah resabschluss maßge- 
   bend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis d er Geschäftsanteile 
   zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des Geschäftsguthabens 
   (§ 6) sowie im Fall der Fortsetzung der Mitglied schaft im Erbfall 
   (§ 7 Abs. 2) findet eine Auseinandersetzung nich t statt. 
2) Das ausgeschiedene Mitglied hat Anspruch auf Aus zahlung des Ausein- 
   andersetzungsguthabens. Darüber hinaus hat es ke ine Ansprüche auf 
   das Vermögen der Genossenschaft. Die Genossensch aft ist berechtigt, 
   bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das aus geschiedene Mit- 
   glied zustehenden fälligen Forderungen gegen das  Auseinander- 
   setzungsguthaben aufzurechnen. Die Genossenschaf t haftet das Aus- 
   einandersetzungsguthaben des Mitglieds für einen  etwaigen Ausfall, 
   insbesondere in Insolvenzverfahren des Mitglieds . 
3) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung  
   nach Kündigung einzelner Geschäftsanteile. 
 
§ 11  Rechte der Mitglieder 
 
Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Geno ssenschaftsgesetzes 
und der Satzung die Leistungen der Genossenschaft i n Anspruch zu 
nehmen und an der Gestaltung der Genossenschaft mit zuwirken. Es hat 
insbesondere das Recht, 
a) an der Generalversammlung und an ihren Beratunge n, Abstimmungen und 
   Wahlen teilzunehmen, 
b) in der Generalversammlung Auskünfte über Angeleg enheiten der  
   Genossenschaft zu verlangen (§ 34), 
c) Anträge für die Tagesordnung der Generalversamml ung einzureichen; 
   hierzu bedarf es der Unterschrift mindestens des  zehnten Teils der 
   Mitglieder (§ 28 Abs. 4); 
d) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Gene ralversammlungen 
   mitzuwirken; zu solchen Anträgen bedarf es der U nterschrift min- 
   destens des zehnten Teils der Mitglieder (§ 28 A bs. 2), 
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e) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am  
   Jahresgewinn und an sonstigen Ausschüttungen tei lzunehmen, 
f) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschluss es durch die Ge- 
   neralversammlung auf seine Kosten eine Abschrift  des Jahresab- 
   schlusses, des Lageberichts und des Berichts des  Aufsichtsrats zu 
   verlangen, 
g) die Niederschrift über die Generalversammlung ei nzusehen  sowie das     
   zusammengefasste Prüfungsergebnis einzusehen 
h) die Mitgliederliste einzusehen. 
 
 
§ 12  Pflichten der Mitglieder 
 
Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der G enossenschaft zu 
wahren. Es hat insbesondere 
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, de r Satzung und den  
   Beschlüssen der Generalversammlung in ihrer Ausr ichtung auf das 
   Agrarmarktstrukturgesetz und der Agrarmarktstruk turverordnung 
   nachzukommen, 
b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil oder au f weitere Ge-  
   schäftsanteile gem. § 37 zu leisten,  
c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrif t, Änderungen der 
   Rechtsform sowie der Inhaber- und Beteiligungsve rhältnisse unver- 
   züglich mitzuteilen, 
d) bei der Aufnahme ein der Kapitalrücklage (§ 39a)  zuzuschreibendes 
   Eintrittsgeld zu zahlen, wenn dies von der Gener alversammlung fest- 
   gesetzt wird, 
e) Angebotsunterlagen, Preise und Konditionen, Rund schreiben und  
   sonstige Informationen der Genossenschaft gegenü ber Außenstehenden 
   vertraulich zu behandeln, 
f) die geltenden Allgemeinen Geschäfts-, Einkaufs- und  
   Anlieferungsbedingungen sowie die Bedingungen fü r die Nutzung der  
   Einrichtung der Genossenschaft und die diesbezüg lichen  
   Festsetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat einz uhalten,  
g) sämtliche zur Veräußerung bestimmte, mindestens jedoch 90 %, und in      
seinem Betrieb erzeugten Erzeugnisse gem. § 2, Gege nstand der 
Tätigkeit der Genossenschaft sind, dieser anzudiene n und durch diese 
oder den jeweils von der Genossenschaft bestimmten Vermarkter zum 
Verkauf anbieten zu lassen(Andienungspflicht), sowe it nicht Ausnahmen 
von der Generalversammlung zugelassen worden sind u nd einen 
Liefervertrag für diese Produkte mit der Genossensc haft und/oder dem 
von der Genossenschaft bestimmten Vermarkter abzusc hließen, 
h) die festgesetzten Erzeugungs- und Qualitätsregel n einzuhalten, und  

die vom Vorstand oder dessen Beauftragten veranlass ten 
Überwachungen und Kontrollen zu dulden und zu diese m Zweck die 
erforderlichen Auskünfte zu geben und Besichtigunge n zuzulassen, 

i) die gemeinsamen Verkaufsregeln im Falle der Ausn ahme von der An- 
   dienungspflicht einzuhalten. 
j) jährlich einen Beitrag zu entrichten, dessen Höh e vom Vorstand und 
   Aufsichtsrat nach billigem Ermessen festgesetzt werden kann, 
k) bei Verstößen gegen wesentliche Mitgliedschaftsp flichten die  
   Strafen zu zahlen, die bei Zuwiderhandlungen geg en die Pflichten 
   gem. Buchst. g) bis j) bis zu 1.000,-- EURO für jeden Einzelfall 
   betragen können. Beabsichtigt der Vorstand, gege n ein Mitglied 
   eine Strafe festzusetzen, so hat er zuvor dem Mi tglied Gelegenheit 
   zu geben, sich hierzu zu äußern. Wird eine Straf e festgesetzt, hat 
   das Mitglied das Recht, hiergegen binnen vier Wo chen ab Zugang des 
   Bescheids schriftlich beim Aufsichtsrat Beschwer de einzulegen,  
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   welcher endgültig entscheidet. 
 
III.   Organe der Genossenschaft 
 
§ 13  
Die Organe der Genossenschaft sind: 
 
A. der Vorstand 
 
B. der Aufsichtsrat 
 
C. die Generalversammlung 
 
A. Der Vorstand 
 
§ 14   Leitung der Genossenschaft 
 
1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigene r Verantwortung. 
2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossensch aft gemäß den Vor- 
   schriften der Gesetze, insbesondere des Genossen schaftsgesetzes und 
   des Marktstrukturgesetzes, der Satzung und der g emäß § 16 Abs. 2  
   Buchst. b) zu erlassenden Geschäftsordnung für d en Vorstand. 
3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gericht lich und außerge- 
   richtlich nach Maßgabe des § 15. 
 
§ 15  Vertretung 
 
1) Zwei Vorstandsmitglieder können rechtsverbindlic h für die Genossen- 
   schaft zeichnen und Erklärungen abgeben (gesetzl iche Vertretung). 
2) Die Vorschriften über die Erteilung von Prokura und sonstigen Voll- 
   machten bleiben unberührt (rechtsgeschäftliche V ertretung). Näheres 
   regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand. 
 
§ 16  Aufgaben und Pflichten des Vorstands 
 
1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäft sführung die Sorg- 
   falt eines ordentlichen und gewissenhaften Gesch äftsleiters einer 
   Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Ang aben und Geheim- 
   nisse, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheim nisse, die ihnen 
   durch die Tätigkeit im Vorstand bekanntgeworden sind, haben sie  
   Stillschweigen zu bewahren. 
2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
 
a) die Geschäfte der Genossenschaft entsprechend ge nossenschaftlicher 
   Zielsetzung unter Berücksichtigung der Grundsätz e des  
   Marktstrukturgesetzes zu führen und sicherzustel len, 
   dass Lieferungen und Leistungen ordnungsgemäß er bracht und die 
   Mitglieder sachgemäß betreut werden, 
b) eine Geschäftsordnung im Einvernehmen mit dem Au fsichtsrat aufzu- 
   stellen, die der einstimmigen Beschlussfassung i m Vorstand bedarf 
   und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeich nen ist, 
c) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb n otwendigen perso- 
   nellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahm en rechtzeitig zu 
   planen und durchzuführen, 
d) für ein ordnungsmäßiges, der Rechnungslegung sow ie Planung und  
   Steuerung dienliches Rechnungswesen zu sorgen, 
e) über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs un d über die Beteili- 
   gung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entscheid en, sowie die Mit- 
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   gliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsges etzes zu führen. 
f) falls Bestände vorhanden ordnungsgemäße Inventur en vorzunehmen und 
   ein Inventarverzeichnis zum Ende des Geschäftsja hres aufzustellen   
   und unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen, 
g) spätestens innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres 
   den Jahresabschluss und gegebenenfalls den Lageb ericht aufzustellen  
   und unverzüglich dem Aufsichtsrat und mit dessen  Bericht der  
   Generalversammlung zur Feststellung vorzulegen, 
h) dem gesetzlichen Prüfungsverband Einberufung, Te rmin, Tagesordnung 
   und Anträge für die Generalversammlung rechtzeit ig anzuzeigen, 
i) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustel len und dem Prü- 
   fungsverband darüber zu berichten, 
j) die Einhaltung der Erzeugungs- und Qualitätsrege ln zu überwachen 
   oder überwachen zu lassen, 
k) die Einhaltung der allgemeinen Verkaufsregeln zu  überwachen oder 
   überwachen zu lassen. 
l) die nach § 12 Abs  k) vorgesehenen Strafen nach pflichtgemäßem 
   Ermessen festzusetzen. 
 
3) Personen, bei denen ein Interessenkonflikt aufgr und ihrer Tätigkeit  
   für ein nachgelagertes Unternehmen zu befürchten  ist, sind von der 
   Zugehörigkeit zum Vorstand ausgeschlossen. 
 
§ 17  Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat 
 
1) Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens ein mal jährlich, auf  
   Verlangen oder bei wichtigem Anlass unverzüglich  über die geschäft- 
   liche Entwicklung der Genossenschaft, die Einhal tung der genossen- 
   schaftlichen Grundsätze und die Unternehmensplan ung, insbesondere  
   über den Investitions- und Kreditbedarf, zu unte rrichten. 
2) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens jäh rlich, auf 
   Verlangen auch in kürzeren Zeitabständen, u.a. z u berichten: 
 
a) über die geschäftliche Entwicklung der Genossens chaft im abgelau- 
   fenen Zeitraum anhand von Abschlüssen, 
b) über die Gesamtverbindlichkeiten der Genossensch aft einschließlich 
   der Wechselverpflichtungen und des Bürgschaftsob ligos, 
c) über die von der Genossenschaft gewährten Warenk redite. 
 
 
§ 18  Zusammensetzung und Dienstverhältnis 
 
1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie dern. 
 
2) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstands werd en von der  
   Generalversammlung gewählt. 
 
Den Vorsitzenden des Vorstands und dessen Stellvert reter wählt nach 
jeder Wahl der Vorstand. 
 
3) Mitglieder des Vorstands scheiden aus dem Vorsta nd aus, wenn sie  
   das 65. Lebensjahr vollendet haben. Als Zeitpunk t des Ausscheidens 
   gilt das Ende der nächstfolgenden ordentlichen G eneralversammlung. 
 
Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die Aufh ebung der 
Organstellung zur Folge. 
 
4) Die Amtsdauer der nicht hauptamtlichen Vorstands mitglieder beträgt  
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   drei Jahre. Jährlich scheidet ein Drittel – bei einer nicht durch 
   drei teilbaren Zahl zunächst die geringere Anzah l -, und zwar je- 
   weils die dienstältesten Vorstandsmitglieder, au s dem Vorstand aus. 
   Sofern nicht die Generalversammlung Abweichendes  beschließt, blei- 
   ben sie im Amt, bis die Beendigung ihrer Vertret ungsbefugnis oder 
   bis die Neuwahl eines anderen Vorstandsmitglieds  zur Eintragung in 
   das Genossenschaftsregister angemeldet worden is t. Als Dienstalter 
   gilt die Zeit von ihrer letzten Wahl an. Bei gle ichem Dienstalter 
   werden die zuerst Ausscheidenden durch das Los b estimmt. Wiederwahl 
   ist zulässig. 
5) Die Generalversammlung kann jederzeit ein Vorsta ndsmitglied seines 
   Amtes entheben. 
6) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermesse n Mitglieder des  
   Vorstands vorläufig bis zur Entscheidung der ohn e Verzug zu beru- 
   fenden Generalversammlung von ihren Geschäften z u entheben und 
   wegen einstweiliger Fortführung derselben das Er forderliche zu  
   veranlassen. 
7) Scheiden aus dem Vorstand Mitglieder aus, so dür fen sie nicht vor 
   erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt  werden. 
8) Die Vorstandsmitglieder dürfen ihr Amt vor Ablau f der Amtsdauer 
   nur nach rechtzeitiger Ankündigung und nicht zur  Unzeit nieder- 
   legen, so dass ein Vertreter bestellt werden kan n; es sei denn, 
   dass ein wichtiger Grund für die Amtsniederlegun g gegeben ist. 
 
 
§ 19   Willensbildung 
 
1) 
Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätz lich der Beschluss- 
fassung. Vorstandssitzungen sind nach Bedarf einzub erufen. Eine 
Vorstandssitzung muss unverzüglich einberufen werde n, wenn ein 
Mitglied des Vorstands dies unter Angabe der Gründe  verlangt. Die 
Einberufung der Vorstandssitzungen erfolgt durch de n Vorsitzenden, der 
die wesentlichen zur Verhandlung kommenden Gegenstä nde auf der 
Einladung mitteilen soll. Näheres regelt die Geschä ftsordnung für den 
Vorstand. 
2) 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner  
Mitglieder mitwirken. Er fasst seine Beschlüsse mit  Mehrheit der  
gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit g ilt ein Antrag 
als abgelehnt. 
3) 
Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu p rotokollieren. 
Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren. Sie sind von den an 
der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu u nterzeichnen. 
4) 
Wird über Angelegenheit der Genossenschaft beraten,  die die 
Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatt en, seiner  
Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraf t Gesetzes 
Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf  
das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung u nd Abstimmung 
nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der  
Beschlussfassung zu hören. 
 
 
§ 20  Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats 
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Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an de n Sitzungen des 
Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn nicht durch besond eren Beschluss des 
Aufsichtsrats die Teilnahme ausgeschlossen wird. In  den Sitzungen des 
Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen A uskünfte über 
geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung 
des Aufsichtsrats haben die Mitglieder des Vorstand s kein Stimmrecht. 
 
 
 
 
 
§ 21 Gewährung von Krediten oder besonderen Vorteil en an Vorstands- 
     mitglieder 
 
Die nur in begründeten Ausnahmefällen zulässige Gew ährung von Krediten 
oder von anderweitigen wirtschaftlichen Vorteilen b esonderer Art an 
Mitglieder des Vorstands, sowie an Dritte, die für Rechnung dieser 
Personen handeln, bedarf der Beschlussfassung des V orstands und der 
ausdrücklichen Zustimmung des Aufsichtsrats. Kredit gewährungen 
außerhalb des normalen Geschäftsganges an sonstige Personen sind 
ausgeschlossen. 
 
 
B. Der Aufsichtsrat 
 
§ 22  Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats 
 
1) 
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorst andes zu 
überwachen. Er kann jederzeit Berichterstattung vom  Vorstand verlangen 
und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmen den Mitglieder die 
Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den K assenbestand und 
die Bestände an Wertpapieren, Handelspapieren und W aren einsehen und 
prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied kann Auskünfte,  jedoch nur an den 
Aufsichtsrat, verlangen. 
 
2) 
Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzli chen und 
satzungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte Ausschüs se bilden und sich 
der Hilfe von Sachverständigen, insbesondere des zu ständigen 
Prüfungsverbandes, auf Kosten der Genossenschaft be dienen. Soweit der 
Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob die se beratende oder –
entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der 
Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Entscheidung sbefugnis muss 
mindestens aus drei Personen bestehen. Ein Ausschus s ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitgli eder anwesend ist. 
Für die Beschlussfassung gilt ergänzend § 25. 
3) 
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenen falls den 
Lagebericht  und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines 
Jahresüberschusses oder für die Deckung eines Jahre sfehlbetrages zu 
prüfen und der Generalversammlung vor Feststellung des 
Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. 
4) 
Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des vorauss ichtlichen 
Ergebnisses der gesetzlichen Prüfung (Schlussbespre chung), sofern  
erforderlich, teilzunehmen und sich in der nächsten  Generalversammlung 
über das Ergebnis dieser Prüfung zu erklären. Die 
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Aufsichtsratmitglieder haben den Inhalt des Prüfung sberichtes zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
 
5) 
Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichtsra t obliegenden 
Pflichten regelt die Geschäftsordnung des Aufsichts rats. Sie ist vom 
Aufsichtsrat nach Anhörung des Vorstands aufzustell en und jedem 
Mitglied gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.  
6) 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tä tigkeit die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufs ichtsratsmitglieds 
einer Genossenschaft zu beachten. Sie haben über al le vertraulichen 
Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie de r Mitglieder und 
Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsr at bekanntgeworden 
sind, Stillschweigen zu bewahren. 
 
7) 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem 
Geschäftsergebnis bemessene Vergütung (Tantieme) be ziehen. Auslagen 
können ersetzt werden. Eine Pauschalerstattung dies er Auslagen 
beschließen Vorstand und Aufsichtsrat gem. § 23 Abs .1 Buchst. k). 
Darüber hinausgehende Vergütungen bedürfen der Besc hlussfassung der 
Generalversammlung. 
 
 
§ 23  Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsich tsrat 
1) 
Über folgende Angelegenheit beraten Vorstand und Au fsichtsrat 
gemeinsam und beschließen in getrennter Abstimmung:  
 
a) die Grundsätze der Geschäftspolitik, z. B. die F estlegung der 
   Handelsfunktion der Genossenschaft (Eigenhändler , Kommissionär 
   oder Vermittler), 
b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines G eschäftsbereichs, 
   soweit nicht die Generalversammlung nach § 30 Bu chst. l) zuständig  
   ist, 
c) den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung vo n bebauten und un- 
   bebauten Grundstücken sowie von Eigentum nach de m Wohnungseigen- 
   tumsgesetz, die Errichtung von Gebäuden, die Übe rnahme und die Auf- 
   gabe von Beteiligungen sowie den Erwerb und die Aufgabe der Mit- 
   gliedschaft bei Genossenschaften – einschließlic h der Teilkündi- 
   gung. Ausgenommen ist der Grundstückserwerb zur Rettung eigener  
   Forderungen, 
d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von  besonderer Bedeu- 
   tung, insbesondere von solchen Verträgen, durch welche wiederkeh- 
   rende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft 
   begründet werden, sowie über die Anschaffung und  Veräußerung von  
   beweglichen Sachen im Wert von mehr als 100.000, -- EURO, 
e) den Beitritt zu und Austritt aus Verbänden und s onstigen  
   Vereinigungen, die in ihrer Ausrichtung eine unm ittelbare Förderung  
   des Zwecks und des Gegenstandes der Genossenscha ft beabsichtigen, 
f) die Festlegung von Termin und Ort der Generalver sammlung, 
g) die Verwendung der Rücklagen gem. §§ 39, 39a, 
h) die Errichtung und Schließung von Zweigstellen u nd Warenlagern, 
i) die Erteilung von Prokura, 
j) die Ausschüttung einer Rückvergütung (§ 42a), 
k) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Aus lagen an Mitglie- 
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   der des Aufsichtsrats gem. § 22 Abs.8, 
l) die Bestellung des Geschäftsführers, soweit dies er nicht dem Vor- 
   stand angehört, 
m) die Festlegung von Erzeugungs- und Qualitätsrege ln und die Grund- 
   sätze ihrer Überwachung; 
n) die Festlegung der bei der Ausnahme von der Andi enungspflicht ein- 
   greifenden gemeinsamen Verkaufsregeln zur Sicher ung eines marktge- 
   rechten Angebotes, 
o) die Festsetzung der Beiträge. 
 
2) 
Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden de s Aufsichtsrats 
oder dessen Stellvertreter einberufen. Für die Einb erufung gilt § 25 
Abs. 4 Satz2 entsprechend. Gemeinsame Sitzungen von  Vorstand und 
Aufsichtsrat sind auch erforderlich zur Entgegennah me des Berichts 
über das voraussichtliche Ergebnis der gesetzlichen  Prüfung 
(Schlussbesprechung), sofern erforderlich, und zur Beratung über den 
schriftlichen Prüfungsbericht. 
3) 
Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter. 
4) 
Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn  mehr als die 
Hälfte der Mitglieder des Vorstands und mehr als di e Hälfte der 
Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind. 
5) 
Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrhei t sowohl im 
Vorstand als auch im Aufsichtsrat findet. 
6) 
Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsam en Protokoll 
festzuhalten; das Ergebnis der getrennten Abstimmun gen ist hierbei 
festzuhalten; ergänzend gelten § 19 Abs. 3 und § 25  Abs. 5 
entsprechend. 
 
 
§ 24  Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats 
 
1) 
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgli edern, die von der 
Generalversammlung gewählt werden. 
2) 
Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder 
Wahlberechtigte die Möglichkeit haben, über jeden e inzelnen Kandidaten 
abzustimmen. Für die Wahl gilt im übrigen § 33 Abs.  2 bis 5. 
3) 
Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit de m Schluss der 
Generalversammlung, die die Wahl vorgenommen hat, u nd endet am Schluss 
der Generalversammlung, die für das dritte Geschäft sjahr nach der Wahl 
stattfindet. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in wel chem das 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. J ährlich scheidet 
ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus, bei ei ner nicht durch 
drei teilbaren Zahl zuerst der geringere Teil. In d en beiden ersten 
Jahren entscheidet das Los, später die Amtsdauer. B ei Erweiterung des 
Aufsichtsrats scheidet von den bisherigen Aufsichts ratsmitgliedern 
jeweils das dienstälteste Drittel aus; von den neue n Mitgliedern 
scheidet durch Los ebenfalls ein Drittel aus, bis s ich ein Turnus 
ergibt; sodann entscheidet auch bei diesen Mitglied ern die Amtsdauer. 
Wiederwahl ist zulässig. 
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4) 
Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so  besteht der 
Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalv ersammlung, in der 
die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den ve rbleibenden 
Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außero rdentliche 
Generalversammlung sind nur dann erforderlich, wenn  die Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Minde stzahl von drei 
herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer 
ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder. 
5) 
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, k önnen nicht in den 
Aufsichtsrat gewählt werden. 
6)  
Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können e rst in den 
Aufsichtsrat gewählt werden, wenn sie für ihre gesa mte 
Vorstandstätigkeit entlastet worden sind. 
 
§ 25   Konstituierung, Beschlussfassung  
 
1) 
Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsi tzenden sowie einen 
Stellvertreter. Sitzungen des Aufsichtsrates werden  durch seinen 
Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch dessen Ste llvertreter, 
einberufen. Solange ein Vorsitzender und ein Stellv ertreter nicht 
gewählt oder verhindert sind, werden die Aufsichtsr atssitzungen durch 
das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied e inberufen. 
 
2) 
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der 
gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und u ngültige Stimmen 
werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gi lt ein Antrag als 
abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall da s Los. § 33 gilt 
sinngemäß. 
 
3) 
Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch  ohne Einberufung 
einer Sitzung im Wege schriftlicher, fernschriftlic her oder 
telegrafischer Abstimmung sowie durch Email oder Te lekopie zulässig, 
wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein St ellvertreter eine 
solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglie d des Aufsichtsrats 
diesem Verfahren widerspricht. 
 
4) 
Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens einmal jährlich  
stattfinden. Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitz ung unter 
Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft die s im Interesse der 
Genossenschaft nötig erscheint, ebenso wenn es der Vorstand oder 
mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder s chriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird die sem Verlangen nicht 
entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitt eilung des 
Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen. 
 
5) 
Die Beschlüsse des Aufsichtsrats sind zu Beweiszwec ken ordnungsgemäß 
zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren. Sie 
sind von mindestens zwei Sitzungsteilnehmern zu unt erzeichnen und mit 
den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft auf zubewahren. 
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6) 
Wird über die Angelegenheiten der Genossenschaft be raten, die die 
Interessen eines Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehe gatten, seiner 
Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraf t Gesetzes oder 
Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmun g nicht teilnehmen. 
Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschl ussfassung zu 
hören. 
 
 
 
 
C. Die Generalversammlung 
 
§ 26  Ausübung der Mitgliedsrechte 
 
1) 
Die Mitglieder über ihre Rechte in den Angelegenhei ten der 
Genossenschaft in der Generalversammlung aus. 
2) 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
3) 
Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Perso nen sowie 
juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen 
Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Ve rtretung 
ermächtigten Gesellschaft aus. 
4) 
Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Ve rtretung 
ermächtigte Gesellschaft können sich durch Bevollmä chtigung vertreten 
lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 7) können das 
Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevol lmächtigten 
ausüben; gleiches gilt für Gesellschaften bürgerlic hen Rechts. Ein 
Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitgliede r vertreten. 
Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossens chaft, Ehegatten, 
Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sei n oder müssen zum 
Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstell ungsverhältnis 
stehen. Personen, an die die Mitteilung über den Au sschluss abgesandt 
ist (§ 9 Abs. 5), können nicht bevollmächtigt werde n. 
 
5) 
Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertr eter oder 
Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbefugnis sch riftlich 
nachweisen. 
 
6) 
Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmr echt ausüben, wenn 
darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das vert retene Mitglied zu 
entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreie n ist, oder ob die 
Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitgli ed einen Anspruch 
geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlus sfassung zu hören. 
 
 
 
 
 
 
§ 27  Frist und Tagungsort 
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1) 
Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb de r ersten 6 Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden. 
2) 
Außerordentliche Generalversammlungen können nach B edarf einberufen 
werden. 
3) 
Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossens chaft statt, sofern 
nicht Vorstand und Aufsichtsrat gem. § 23 Abs.1 Buc hst.f) einen 
anderen Tagungsort festlegen. 
 
 
 
§ 28  Einberufung und Tagesordnung 
 
1) 
Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einb erufen. Der 
Aufsichtsrat ist zur Einberufung berechtigt und ver pflichtet, wenn 
hierfür ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Grund  vorliegt oder wenn 
dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich i st, namentlich auf 
Verlangen des Prüfungsverbands. 
2) 
Die Mitglieder der Genossenschaft können in einem v on ihnen 
unterzeichneten Antrag unter Angabe des Zwecks und der Gründe die 
Einberufung einer außerordentlichen Generalversamml ung verlangen. 
Hierzu bedarf es der Unterschriften von mindestens einem Zehntel der 
Mitglieder. 
3) 
Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Bena chrichtigung 
sämtlicher Mitglieder oder durch Bekanntmachung in dem in § 46 
vorgesehenen Blatt einberufen unter Einhaltung eine r Frist von 
mindestens 14 Tagen, die zwischen dem Tage des Zuga ngs (Abs. 7) bzw. 
der Veröffentlichung der Einberufung und dem Tage d er 
Generalversammlung liegen muss. Bereits bei der Ein berufung sollen die 
Gegenstände der Beschlussfassung bekanntgegeben wer den. 
4) 
Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, d er die 
Generalversammlung einberuft. Mitglieder der Genoss enschaft können in 
einem von ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe  der Gründe 
verlangen, daß Gegenstände zur Beschlussfassung in der 
Generalversammlung angekündigt werden; hierzu bedar f es der 
Unterschriften von mindestens einem Zehntel der Mit glieder. 
5) 
Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtz eitig angekündigt 
ist, dass mindestens sieben Tage zwischen dem Zugan g der Ankündigung 
(Abs. 7) und dem Tage der Generalversammlung liegen , können Beschlüsse 
nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Beschlüss e über den Ablauf 
der Versammlung sowie über Anträge auf Berufung ein er 
außerordentlichen Generalversammlung ausgenommen. 
6) 
Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung  bedarf es keiner 
Ankündigung. 
 
 
 
7) 
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In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mittei lungen als 
zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor Beginn der F rist zur Post 
gegeben worden sind. 
 
 
§ 29  Versammlungsleitung 
 
Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Vorsit zende des 
Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter (Versammlung sleiter). Durch 
Beschluss der Generalversammlung kann der Vorsitz e inem Mitglied des 
Vorstands, des Aufsichtsrats oder einem anderen Mit glied der 
Genossenschaft übertragen werden. Der Vorsitz kann,  soweit sich aus 
dem Kreis der Genossenschaftsmitglieder niemand zur  
Versammlungsleitung bereit findet, auch einem Vertr eter des 
Prüfungsverbandes übertragen werden. Der Versammlun gsleiter ernennt 
einen Schriftführer und erforderlichenfalls Stimmzä hler. 
 
§ 30  Gegenstände der Beschlussfassung  
 
Die Generalversammlung beschließt über die im Genos senschaftsgesetz 
und in dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten,  insbesondere über  
 
a) Änderung der Satzung, 
b) Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts des Prüfungsverbandes, 
c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung d es Jahresüberschus- 
   ses oder Deckung des Jahresfehlbetrages, 
d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
e) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vo rstands mit Aus- 
   nahme evtl. hauptamtlicher Vorstandsmitglieder, soweit  
   diese nicht vom Aufsichtsrat zu wählen sind, sow ie Festsetzung  
   einer Vergütung an den Aufsichtsrat im Sinne von  § 22 Abs. 8, 
f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vors tands und des  
   Aufsichtsrats, 
g) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgl iedern aus der Ge- 
   nossenschaft, 
h) Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt be findliche 
   Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihr er Organstellung, 
i) Festsetzung der Beschränkung der Kreditgewährung  durch den 
   Vorstand, soweit erforderlich (insbesondere Ware nkredite)  
   gem. § 49 des Genossenschaftsgesetzes  
j) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden, Zen tralen und Vereini- 
   gungen, 
k) Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Geno ssenschaft nach den  
   Vorschriften des Umwandlungsgesetzes  
l) Aufnahme, Übertragung oder Aufgabe eines wesentl ichen  
   Geschäftsbereichs,  
m) Auflösung der Genossenschaft, 
n) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossene r Auflösung, 
o) Änderung der Rechtsform, 
p) Festsetzung eines Eintrittsgeldes, 
q) Einführung der Vertreterversammlung und Zustimmu ng zur Wahlordnung. 
r) Befreiung einzelner Mitglieder von der Andienung spflicht gem.  
   § 12 Buchst. g). 
 
 
§ 31  Mehrheitserfordernisse 
 
1) 
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Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit 
der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Ge setz oder die 
Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt. 
2) 
Eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebe nen Stimmen ist 
insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 
 
a) Änderung der Satzung, 
b) Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines Gesch äftsbereichs, der  
   den Kernbereich der Genossenschaft berührt, 
c) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vors tands mit Ausnahme 
   des in § 40 des Genossenschaftsgesetzes geregelt en Falles sowie von 
   Mitgliedern des Aufsichtsrats, 
d) Ausschluss von Mitgliedern des Vorstands oder Au fsichtsrats aus der 
   Genossenschaft, 
e) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden und Zentralen sowie  
   Vereinigungen, 
f) Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Geno ssenschaft nach den      
   Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, 
g) Auflösung der Genossenschaft, 
h) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossene r Auflösung. 
i) Gestattung von Ausnahmen von der Andienungspflic ht. 
 
 
3) 
Ein Beschluss über den Formwechsel nach den Vorschr iften des 
Umwandlungsgesetzes bedarf der Mehrheit von neun Ze hnteln der gültig 
abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung über die Auflösung der 
Genossenschaft oder den Formwechsel nach den Vorsch riften des 
Umwandlungsgesetzes müssen über die gesetzlichen Vo rschriften hinaus 
zwei Drittel aller Mitglieder in einer nur zu diese m Zweck 
einberufenen Generalversammlung anwesend oder vertr eten sein. Wenn 
diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über d ie Auflösung der 
Genossenschaft oder den Formwechsel beschließt, nic ht erreicht ist, 
kann jede weitere Versammlung ohne Rücksicht auf di e Zahl der 
erschienenen Mitglieder innerhalb desselben Geschäf tsjahres über die 
Auflösung oder den Formwechsel nach den Vorschrifte n des 
Umwandlungsgesetzes beschließen.  
 
4) 
Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, Sp altung, den 
Formwechsel nach den Vorschriften des Umwandlungsge setzes, Auflösung 
oder Fortsetzung der aufgelösten Genossenschaft sow ie die Änderung der 
Rechtsform ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gu tachten des 
Prüfungsverbands ist vom Vorstand rechtzeitig zu be antragen und in der 
Generalversammlung zu verlesen. 
 
5) 
Eine Mehrheit von neun Zehntel der gültig abgegeben en Stimmen ist 
erforderlich für eine Änderung der Satzung, durch d ie eine 
Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme vo n Einrichtungen 
oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur  Leistung von 
Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird . 
 
 
6) 
Die Absätze 3 und 6 können nur unter den in Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen geändert werden. 
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§ 32  Entlastung 
 
1) 
Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmr echt ausüben, wenn 
darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das vert retene Mitglied zu 
entlasten ist. 
 
2) 
Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat i st getrennt 
abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder des  Vorstands noch des 
Aufsichtsrats ein Stimmrecht. 
 
§ 33  Abstimmungen und Wahlen 
 
1) 
Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder  mit Stimmzettel 
durchgeführt. Sie müssen durch Stimmzettel erfolgen , wenn der 
Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens der vier te Teil der bei der 
Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimme n es verlangt. 
 
2) 
Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses werde n nur die gültig 
abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen gezählt; Stimmenth altungen und 
ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheid et in diesen Fällen 
das Los. Für jeden zu wählenden Kandidaten kann jew eils nur eine 
Stimme abgegeben werden. 
 
3) 
Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so ha t jeder 
Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate zu ve rgeben sind. Der 
Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen 
Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. Gewäh lt sind die 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten. 
 
4) 
Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist  für jedes zu 
vergebende Mandat ein besonderer Wahlgang erforderl ich. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen St immen erhalten hat. 
Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforde rliche Mehrheit, so 
wird eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kan didaten 
durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten habe n. In diesem Fall 
ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen e rhält. Sind nicht 
mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu b esetzen sind, so 
kann gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, sofern dem nicht 
widersprochen wird. 
 
5) 
Der Gewählte hat unverzüglich der Genossenschaft ge genüber zu 
erklären, ob er die Wahl annimmt. 
 
§ 34  Auskunftsrecht 
 
1) 
Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalvers ammlung Auskunft 
über Angelegenheiten der Genossenschaften zu geben,  soweit es zur 
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sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesor dnung erforderlich 
ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder der Auf sichtsrat. 
 
2) 
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 
 
a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kau fmännischer Beur- 
   teilung geeignet ist, der Genossenschaft einen n icht unerheblichen 
   Nachteil zuzufügen, 
b) die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe  einzelner Steuern 
   betreffen, 
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder ei ne gesetzliche,  
   satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungsp flicht verletzt  
   würde, 
d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder ges chäftlichen Ver- 
   hältnisse eines Dritten betrifft, 
e) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mi t  
   hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern oder Mitarbe itern 
   der Genossenschaft handelt, 
f) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumu tbaren Verlängerung 
   der Generalversammlung führen würde. 
 
 
 
§ 35  Versammlungsniederschrift 
 
1) 
Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Bewei szwecken 
ordnungsgemäß zu protokollieren. 
2) 
Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwe i Wochen erfolgen. 
Dabei sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters 
sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Fes tstellung des 
Versammlungsleiters über die Beschlussfassung angeg eben werden. Die 
Niederschrift muß von dem Versammlungsleiter, dem S chriftführer und 
den Vorstandsmitgliedern, die an der Generalversamm lung teilgenommen 
haben, unterschrieben werden; ihr sind die Belege ü ber die Einberufung 
als Anlagen beizufügen. Der Niederschrift ist außer dem in den Fällen 
des § 47 Abs. 3 GenG ein Verzeichnis der erschienen en oder vertretenen 
Mitgliedern und der Vertreter von Mitgliedern beizu fügen. Bei jedem 
erschienenen oder vertretenen Mitgliedes ist dessen  Stimmzahl zu 
vermerken (Teilnehmerliste). 
3) 
Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die ein en der in § 16 Abs. 
2 Ziff. 2 bis 5, Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes  aufgeführten 
Gegenstände oder eine wesentliche Änderung des Gege nstandes des 
Unternehmens betrifft, so ist der Niederschrift auß erdem ein 
Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitgl ieder und der 
Vertreter von Mitgliedern beizufügen. Bei jedem ers chienenen oder 
vertretenen Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu verm erken. 
 
4) 
Die Niederschrift ist mit den dazugehörenden Anlage n aufzubewahren. 
Die Einsichtnahme ist jedem Mitglied der Genossensc haft zu gestatten. 
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§ 36  Teilnahme der Verbände 
 
Vertreter des Prüfungsverbandes sind berechtigt, an  jeder 
Generalversammlung teilzunehmen. Ihnen ist auf Antr ag zur Beratung und 
Beschlussfassung einzelner Tagesordnungspunkte das Wort zu erteilen. 
 
 
 
 
IV. Eigenkapital und Haftsumme 
 
§ 37  Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben 
 
1) 
Der Geschäftsanteil beträgt 55,00 Euro. 
 
2)  
Auf den Geschäftsanteil sind mindestens 10% sofort nach Eintragung in 
die Mitgliederliste einzuzahlen. Über die Höhe und Fälligkeit weiterer 
Einzahlungen entscheidet die Generalversammlung. Di e vorzeitige 
Volleinzahlung des Geschäftsanteils ist zugelassen.  
 
3) 
Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschäftsanteil en beteiligen. Die 
Beteiligung eines Mitglieds mit einem zweiten Gesch äftsanteil darf 
erst zugelassen werden, wenn der erste Geschäftsant eil voll eingezahlt 
ist; das gleiche gilt für die Beteiligung mit weite ren 
Geschäftsanteilen. Für die Einzahlung gilt Abs. 2 e ntsprechend. 
 
4) 
Die auf den/die Geschäftsanteil(e) geleisteten Einz ahlungen zuzüglich 
sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdec kung 
abgeschriebener Beträge bilden das Geschäftsguthabe n eines Mitglieds.  
 
5) 
Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied ni cht ausgeschieden 
ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht  aufgerechnet oder 
im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Si cherheit verwendet 
werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erla ssen werden; gegen 
diese kann das Mitglied nicht aufrechnen. 
 
6) 
Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabe ns an Dritte ist 
unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirks am. Eine 
Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitgli ed gegen seine 
Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. 
Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10. 
 
§ 38  Gesetzliche Rücklage 
 
1) 
Die gesetzliche Rücklage dient zur Deckung von Bila nzverlusten. 
2) 
Sie wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung vo n mindestens 50 
Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines even tuellen 
Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Ver lustvortrags, 
solange die Rücklage 40 Prozent der Bilanzsumme nic ht erreicht. 
3) 
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Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage besch ließt die 
Generalversammlung. 
 
 
 
 
§ 39  Andere Ergebnisrücklagen 
 
Neben der gesetzlichen wird eine andere Ergebnisrüc klage gebildet, der 
jährlich mindestens 25 Prozent des Jahresüberschuss es zuzüglich eines 
eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eve ntuellen 
Verlustvortrags sowie ein Betrag, der mindestens fü nf Prozent der 
vorgesehenen genossenschaftlichen Rückvergütung ent spricht, zuzuweisen 
sind. Weitere Ergebnisrücklagen können gebildet wer den. Über ihre 
Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in  gemeinsamer 
Sitzung (§ 23 Abs. 1 Buchst. g). 
 
§ 39a  Kapitalrücklage 
 
Werden Eintrittsgelder, Strafgelder, Baukostenzusch üsse oder 
vergleichbare Beiträge erhoben, so sind sie einer z u bildenden 
Kapitalrücklage zuzuweisen. Über ihre Verwendung be schließen Vorstand 
und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 23 Abs.1  Buchst. g). 
 
 
 
 
§ 40  Nachschusspflicht 
 
Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf die Ha ftsumme beschränkt. 
Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil beträgt 55, -- Euro. 
 
V. Rechnungswesen 
 
§ 41  Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr der Genossenschaft beginnt am 01.  Juli und endet am 
30. Juni. 
 
 
§ 42  Jahresabschluss  
 
1 
Der Vorstand hat innerhalb von fünf Monaten nach En de des 
Geschäftsjahres den Jahresabschluss und soweit gese tzlich erforderlich 
den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr au fzustellen. 
 
2) 
Der Aufsichtsrat hat bei der Aufnahme und Prüfung d er Bestände, soweit 
vorhanden, mitzuwirken. 
3) 
Der Vorstand hat den Jahresabschluss und soweit ges etzlich 
erforderlich den Lagebericht unverzüglich dem Aufsi chtsrat und sodann 
mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur F eststellung des 
Jahresabschlusses vorzulegen. 
4) 
Jahresabschluss und soweit gesetzlich erforderlich den Lagebericht  
nebst dem Bericht des Aufsichtsrates  sollen mindestens eine Woche vor 
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der Generalversammlung in den Geschäftsräumen der G enossenschaft oder 
an einer anderen bekanntzumachenden Stelle zur Eins icht der Mitglieder 
ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht we rden. 
5) 
Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung de s Jahresabschlusses 
und soweit gesetzlich erforderlich des Lageberichts  (§ 22 Abs.4) ist 
der ordentlichen Generalversammlung zu erstatten. 
6) 
Der Jahresabschluss und soweit gesetzlich erforderl ich der Lagebericht 
sind dem zuständigen Prüfungsverband mit den von ih m geforderten 
Nachweisen unverzüglich einzureichen. 
 
 
 
§ 42a  Überschussverteilung 
 
1) 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen vor Erstellun g der Bilanz, 
welcher Teil des Überschusses als genossenschaftlic he Rückvergütung 
ausgeschüttet wird. Dabei ist auf einen angemessene n Jahresüberschuss 
Bedacht zu nehmen. Auf die von Vorstand und Aufsich tsrat beschlossene 
Rückvergütung haben die Mitglieder einen Rechtsansp ruch. 
2) 
Bis zur Volleinzahlung des Geschäftsanteils wird di e dem Mitglied 
gewährte genossenschaftliche Rückvergütung zu 50% d en 
Geschäftsguthaben gutgeschrieben, soweit nicht die Generalversammlung 
einen anderen Prozentsatz beschließt. 
 
 
§ 43  Verwendung des Jahresüberschusses 
 
Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschlie ßt die 
Generalversammlung; dieser kann, soweit er nicht de r gesetzlichen  
(§ 38) oder anderen Ergebnisrücklagen (§ 39) zugefü hrt oder zu anderen 
Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer 
Geschäftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen G eschäftsjahres 
verteilt werden. Bei der Gewinnverteilung sind zusä tzlich die im 
abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten 
Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung folgenden 
Kalendervierteljahres an zu berücksichtigen. Der au f die Mitglieder 
entfallende Gewinn wird dem Geschäftsguthaben solan ge zugeschrieben, 
bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch Ver lust vermindertes 
Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist. 
 
§ 44  Deckung eines Jahresfehlbetrages 
 
1) 
Über die Deckung eines Jahresfehlbetrags beschließt  die 
Generalversammlung. 
 
2) 
Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung  vorgetragen oder 
durch Heranziehung der anderen Ergebnisrücklagen ge deckt wird, ist er 
durch die gesetzliche Rücklage oder die Kapitalrück lage oder durch 
Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglied er oder durch diese 
Maßnahmen zugleich zu decken. 
3) 
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Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung her angezogen, so wird 
der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustan teil nach dem 
Verhältnis der übernommenen oder der satzungsgemäß zu übernehmenden 
Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Ge schäftsjahres, in 
dem der Verlust entstanden ist, berechnet. 
 
 
 
 
 
VI. Liquidation 
 
§ 45 
 
Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Geno ssenschaft. Für die 
Verteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das  Gesetz mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse nach dem  Verh ältnis der 
Geschäftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden . 
 
 
VII. Bekanntmachungen 
 
§ 46  
1) 
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, sow eit gesetzlich 
nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, durch unmit telbare, 
schriftliche Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder  einberufen unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen. Der  Jahresabschluss 
und die in diesem Zusammenhang zu veröffentlichende n Angaben und 
Unterlagen werden ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger 
unter der Firma der Genossenschaft bekannt gemacht.  
 
2) 
Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von 
denen sie ausgehen. 
 
3) 
Ist die Bekanntmachung in einem dieser Blätter unmö glich, so wird bis 
zur Bestimmung anderer Bekanntmachungsorgane durch die 
Generalversammlung diese durch unmittelbare Benachr ichtigung 
sämtlicher Mitglieder einberufen. In allen übrigen Fällen erfolgen die 
Veröffentlichungen bis zur Bestimmung anderer Bekan ntmachungsorgane im 
Bundesanzeiger. 
 
VIII. Gerichtsstand 
 
§ 47  
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der 
Genossenschaft aus dem Mitgliedschaftsverhältnis is t das Amtsgericht 
oder das Landgericht, das für den Sitz der Genossen schaft zuständig 
ist. 
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IX. Mitgliedschaften 
 
§ 48 
 
1) 
Die Genossenschaft ist Mitglied des Genossenschaftsverbandes e.V.,  
Frankfurt am Main. 
 
2) 
Weitere Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen soll die 
Genossenschaft nur erwerben, wenn sie unmittelbar d em Förderungszweck 
und Gegenstand des Unternehmens dienen. 
 
 
 
 
 
 
Hagen, den 27.02.2014    
 
 
 
 
 
Versammlungsleiter: 
 
 
Schriftführer: 
 
 
Vorstand: 
 
 


